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Der Kammervorstand berichtet über die Schwerpunkte seiner Arbeit im Geschäftsjahr 2012.

Rechtspolitik 

I
m Juni 2012 ist nach einem mehrfach verzögerten Gesetzgebungsverfahren und erst auf-
grund einer Einigung im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat das

Mediationsgesetz in Kraft getreten.
Streitgegenstand im Vermittlungsverfahren war im Kern die Frage, wie es mit der gerichtli-

chen Mediation weitergehen soll. Hier hat der Senat der Freien und
Hansestadt Hamburg im Bundesrat eine Initiative mit dem Ziel des Er-
halts der gerichtlichen Mediation ergriffen.
Zur Erinnerung: Wohl auch aufgrund von Interventionen aus der An-
waltschaft sollte diese Möglichkeit abgeschafft werden.
Ergebnis des Vermittlungsverfahrens ist eine Regelung, wonach inner-
gerichtlich auch außerhalb des anhängigen Verfahrens eine einver-
nehmliche Lösung weiterhin möglich (sog. „Güterichter-Modell“) und
dabei auch die Methode der Mediation nicht ausgeschlossen sein soll.
Diesem Kompromiss haben im Ergebnis alle zugestimmt.
Bei den Hamburger Gerichten sind deshalb nach Inkrafttreten des 
Gesetzes Planungen aufgenommen worden, wie das neue Modell des 
"Güterichters" umgesetzt werden soll.

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zu den Rechten und
Pflichten sowie dem Status des Mediators sind unverändert geblieben.

Die im Gesetz vorgesehene Rechtsverordnung zur Regelung der 
Qualifikationsanforderungen bzw. Zertifizierungen für Mediatoren ist
noch nicht erlassen, sodass die von den beteiligten Organisationen und
Mediatoren erhoffte Klarheit in diesem Bereich leider noch nicht erreicht 
ist.

•

Für die Anwaltschaft lag der Fokus ihrer rechtspolitischen Aktivitäten im Bereich des 
2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes, auch bekannt unter dem volkstümlichen Begriff
"Gebührenerhöhung" sowie der Abwehr von einschneidenden Verschlechterungen im Recht
der Prozesskosten- und Beratungshilfe.
Hierüber ist im Kammerreport laufend berichtet worden, sodass an dieser Stelle auf eine aus-
führliche Darstellung verzichtet werden kann.

•

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist aus dem Bundesjustizministerium ein Referentenentwurf
zur Bekämpfung unseriöser Geschäftspraktiken insbesondere im Bereich der Abmahnungen
wegen vermeintlicher oder tatsächlicher wettbewerbs- oder urheberrechtlicher Verstöße vor-
gelegt worden.
Auch wenn es in diesem Bereich Missbräuche geben mag, beschränkt sich der Gesetzentwurf
doch nicht nur auf Maßnahmen gegen diese Missbräuche. Gegenstand des Referentenent-
wurfes ist auch die Abschaffung des sogenannten "fliegenden Gerichtsstandes".

Hiergegen hat sich der Kammervorstand im Einvernehmen mit den Wettbewerbskammern
des Landgerichts sowie den zuständigen Senaten des Hanseatischen Oberlandesgerichts nach-
drücklich ausgesprochen.
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•

Im Gesetzgebungsverfahren befanden sich im Geschäftsjahr 2012 zwei weitere für die 
Anwaltschaft bedeutsame Reformvorhaben: Zum einen die Schaffung der "Partnerschaftsge-
sellschaft mit beschränkter Berufshaftung". Diese soll endlich den Freiberuflern eine der an-
gelsächsischen LLP vergleichbare haftungsbeschränkte Form einer Personengesellschaft zur
Verfügung stellen.

Die Anhörung der Verbände ist erfolgt. Überraschenderweise hat sich ausgerechnet der 
Deutsche Richterbund gegen die neue Rechtsform ausgesprochen. Sie sei mit dem Berufsbild
des persönlich haftenden Rechtsanwaltes nicht vereinbar. Dabei wird allerdings übersehen,
dass eine hohe Versicherungsdeckung vorgesehen ist, um die Einschränkung der persönlichen
Haftung nicht nur zu kompensieren, sondern die Mandantensituation zu verbessern.

Die Bundesrechtsanwaltskammer und der Hamburger Kammervorstand wollen darüberhinaus
eine Änderung der Vorschriften betreffend die anwaltlichen Kapitalgesellschaften erreichen.
Hierzu ist ein ausführlicher Gesetzesvorschlag erarbeitet worden. Die Bundesrechtsanwalts-
kammer wird diesen allerdings erst dann an das Bundesministerium der Justiz weiterleiten,
wenn die als vorrangig angesehene Änderung des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes und 
die Einführung der "PartG mbB" abgeschlossen sind.

•

Auf Hamburger Ebene hat der "Verein zur Förderung des Rechtsstandorts Hamburg e. V." 
seine operative Tätigkeit aufgenommen und zu den ersten eigenen Diskussionsveranstaltungen
und Empfängen eingeladen.
Die im Vorjahr verfolgten und unterstützten Pläne, Hamburg als einen deutschen Standort
des zukünftigen europäischen Patentgerichts durchzusetzen, ruhen. 

•

Auf europäischer Ebene wird eine Novellierung des Datenschutzrechts betrieben. Der Kam-
mervorstand ist durch seinen Vizepräsidenten an den gemeinsamen Aktivitäten der europäi-
schen Anwaltschaften in dieser Sache beteiligt. Das Ziel dieser CCBE-Aktivitäten ist, das Man-
datsgeheimnis gegenüber Versuchen, Datenschutzkontrollen durch Behörden als vorrangig
zu normieren, europaweit zu verteidigen.

Juristenausbildung

D
ie von der Kammer organisierte Referendar-Arbeitsgemeinschaft "Einführung in den 
Anwaltsberuf" findet nach wie vor während der ersten beiden Wochen der Anwalts-

station statt.
Aus den von den Referendaren ausgefüllten Bewertungsbögen lässt sich entnehmen, dass die
Arbeitsgemeinschaft zum überwiegenden Teil positiv bewertet wird. Auf Skepsis stößt allen-
falls der Abschnitt "Einführung in das anwaltliche Berufsrecht" am ersten Tag der AG, da die
Referendare hierbei eine unmittelbare Examensrelevanz nicht meinen erkennen zu können.
Dennoch wird der Kammervorstand in diesem Punkt das Konzept der AG nicht ändern. Die
AG dient auch der Vorbereitung auf die Ausbildung in der Anwaltstation und der Vorberei-
tung auf die spätere Berufstätigkeit. Diese beiden Ziele sind aus der Sicht des Kammervor-
standes wichtig, sodass auch ein dahingehender Unterricht unabdingbar ist.

Die Nachfrage nach den vom Kammervorstand angebotenen "Wahlpflicht-Arbeitsgemein-
schaften" ist nach wie vor verhalten. Sie können aus der Rechnungslegung der Ausbildungs-
umlage (ab Seite 35) die hierfür aufgewandten Mittel entnehmen.
Der Kammervorstand wird weiterhin versuchen, das Interesse an der Wahl-Pflicht AG zu 
verstärken.
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Satzungsversammlung 

I
m Berichtsjahr hat es in der Satzungsversammlung keine wesentlichen neuen Entwicklun-
gen gegeben.

Zunächst müssen die Ausschüsse konkrete Beschlussvorlagen erarbeiten, bevor diese verab-
schiedet werden können.
Nach wie vor weiterverfolgt wird das Ziel, das Bundesministerium der Justiz zu einer Geset-
zesinitiative mit dem Ziel zu veranlassen, den Kammern eine zumindest teilweise Befugnis zur
Qualitätskontrolle im Fachanwaltsbereich zu geben.
Hierzu hat im Oktober 2012 ein gemeinsames Gespräch von Vertretern der Satzungsver-
sammlung, der Bundesrechtsanwaltskammer und des DAV auf der einen Seite und des BMJ
auf der anderen Seite stattgefunden.
Ergebnisse konnten in diesem Gespräch jedoch noch nicht erzielt werden.

Berufsrecht
D

ie berufsrechtliche Diskussion bezog sich im Berichtsjahr im Wesentlichen auf folgende
Themen:

In einigen Kammern - so auch im Vorstand der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer - wird
es nach wie vor als deutlicher Mangel gesehen, dass die Wahlen zum Kammervorstand nach
der gesetzlichen Vorgabe der BRAO nur in der Form der Präsenzwahl auf einer Kammerver-
sammlung stattfinden können.
Deshalb gab es eine Initiative auf der Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer,
die sich zumindest für eine Prüfung der Möglichkeiten zur Einführung der Briefwahl, die bei
der Wahl zur Satzungsversammlung ohnehin vorgesehen ist, aussprach.
Die dahingehenden Bemühungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Vielmehr gilt es, die
nach wie vor in vielen Kammern weitverbreiteten Vorbehalte gegen die Abschaffung der 
Präsenzwahl durch geduldige Überzeugungsarbeit auszuräumen.

•

Weiterer Diskussionsschwerpunkt war im Berichtsjahr die Stellung des Syndikusanwaltes.
Durch die Gründung des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen (BUJ) haben sich die in
Unternehmen beschäftigten Juristen und Rechtsanwälte eine eigene Stimme gegeben, die
nachhaltig für eine vollständige Gleichstellung der Unternehmensjuristen mit den niederge-
lassenen Rechtsanwälten eintritt.
Es liegt hier bedingt durch die restriktive Rechtsprechung des EuGH und des Europäischen
Gerichts erster Instanz eine sehr schwierige Gemengelage vor. Die Interessen der niedergelas-
senen Anwälte und der Unternehmensjuristen decken sich in einigen Teilbereichen, z.B. der
Mitgliedschaft im Versorgungswerk.
Sie laufen jedoch in anderen Teilbereichen, vor allen Dingen der Reichweite der Zeugnisver-
weigerungsrechte und der Vertretungsmöglichkeit vor Gericht, deutlich auseinander. Diese
schwierige Gemengelage unter Wahrung der grundlegenden Wertentscheidungen der BRAO
aufzulösen, wird noch viel Arbeit bedeuten.

•

Schließlich waren die europaweiten Entwicklungen zur Zulässigkeit der Fremdkapitalbeteili-
gung an Anwaltskanzleien ebenfalls Gegenstand der berufspolitischen Diskussionen. In 
Großbritannien ist eine Fremdkapitalbeteiligung zulässig. In weiteren Ländern wird heftig dis-
kutiert.
Die Bundesrechtsanwaltskammer positioniert sich im Einvernehmen mit den Regionalkam-
mern nach wie vor energisch gegen eine Öffnung für Fremd-Investoren.
Allerdings ist die Bundesrechtsanwaltskammer so weitsichtig, dass sie auch hilfsweise Überle-
gungen darüber anstellt, wie eine Fremdkapitalbeteiligung für den Fall ausgestaltet werden
müsste, dass sie sich nicht vollständig verhindern lässt.
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•
Durch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 22.10.2012 ist nunmehr endgültig ge-
klärt, dass der Kammervorstand Auskünfte über die Berufshaftpflicht eines (auch ehemaligen)
Rechtsanwaltes gemäß § 51 Abs. 6 BRAO auch dann geben muss, wenn ein Direktanspruch
des geschädigten Mandanten gegen den Rechtsanwalt nicht besteht.
Zu dieser Entscheidung ist es gekommen, weil unter anderem das Verwaltungsgericht Ham-
burg eine davon abweichende weitgehend einschränkende Rechtsprechung verfolgte.

Der Vorstand begrüßt, dass nunmehr in dieser Rechtsfrage Klarheit besteht.

•
Der Kammervorstand hat weiterhin im August 2012 seine Praxis im Bereich der Beschwerde-
verfahren in einem bestimmten Punkt geändert: Anders als zuvor werden Stellungnahmen
der von einem Beschwerdeverfahren betroffenen Rechtsanwälte nicht mehr stets an den Be-
schwerdeführer zur Kenntnis- und Stellungnahme gesandt.
Durch eine in einem Einzelfall ergangene Entscheidung des Bundesgerichtshofs sieht der
Kammervorstand nunmehr Stellungnahmen der Beschwerdegegner als Teil der Personalakte
an, die ohne Einverständnis des betroffenen Rechtsanwalts dem Beschwerdeführer nicht
übermittelt wird.

Ob diese Rechtsfolge im Interesse der Sachaufklärung sinnvoll ist, ist eine vollständig andere
Frage.
Der Vorstand setzt sich dafür ein, dass auf Bundesebene im Meinungsaustausch mit den 
anderen Rechtsanwaltskammern geklärt wird, ob eine die Ermittlungsbefugnisse des Kam-
mervorstands erweiternde gesetzliche Regelung beim Bundesministerium der Justiz angeregt
werden soll.

•
Schließlich hat der Kammervorstand ebenfalls aufgrund eines Einzelfalles klargestellt, dass die
Verpflichtung zur Leistung von Beratungshilfe auch für Hamburger Rechtsanwälte in den Fäl-
len gilt, in denen beratungshilfeberechtigte Ratsuchende aus anderen Bundesländern einen
Hamburger Anwalt aufsuchen.
Der Vorrang der Öffentlichen Rechtsauskunft gilt nur für Hamburger Bürger, sodass nur 
insoweit ein Verweis auf die Inanspruchnahme der ÖRA in Betracht kommt.

Auch hierüber haben wir im Kammerreport bereits berichtet.

Service 
D

ie elektronische Kommunikation zwischen der Rechtsanwaltskammer und den Kollegin-
nen und Kollegen gewinnt zunehmend an Bedeutung: Die Kammer hat im Jahr 2012 ins-

gesamt 18 "Kammer-Schnellbriefe" an zuletzt 5.618 Kolleginnen oder Kollegen (Stand
24.01.2013) verschickt.

Der Kammer-Schnellbrief hat sich als kostengünstiges und effektives Kommunikationsmittel
bewährt, mit dessen Hilfe auch kurzfristig und sehr aktuell über aktuelle Entwicklungen und
Veranstaltungen informiert werden kann.
Der Kammer-Schnellbrief erscheint nicht in einem festen Turnus, sondern nach Bedarf.
Er enthält jeweils auch die von der Bundesrechtsanwaltskammer herausgegebenen "Nach-
richten aus Berlin" über die Tätigkeit der Bundesrechtsanwaltskammer in der Bundeshaupt-
stadt und "Nachrichten aus Brüssel" über die Aktivitäten des Brüsseler Büros der Bundes-
rechtsanwaltskammer. Aus Brüssel wird regelmäßig über legislative Entwicklungen auf eu-
ropäischer Ebene berichtet.

•
Auch die  Internet-Präsenz der Kammer wird zunehmend mehr frequentiert. Dies mag dar-
an liegen, dass nach der Neugestaltung der Homepage gleich auf der ersten Seite laufend ak-
tualisiert Hinweise zu Terminen, aktuellen rechtspolitischen Ereignissen oder zu Kammerin-
terna zu finden sind.
Auf der Internetseite der Kammer können Sie sich auch regelmäßig über berufsrechtliche 
aktuelle Entwicklungen und Entscheidungen informieren.



Der Anwaltsuchdienst der Rechtsanwaltskammer war im Jahre 2012 mehrfach Gegenstand
von Beratungen im Kammervorstand.
Mit Stand vom 20. Februar 2013 nahmen am Anwaltsuchdienst 2792 Kolleginnen und Kol-
legen teil.
Die Serviceleistung der Kammergeschäftsstelle wird nach wie vor in großem Umfang in An-
spruch genommen. Die Mitarbeiter im telefonischen Anwaltsuchdienst haben die Zahl der
eingehenden Anrufe aufgenommen und festgestellt, dass täglich ca. 100 Anruferinnen und
Anrufer Auskünfte über Rechtsanwälte und deren Tätigkeitsschwerpunkte erhalten.
Der Vorstand hat sich deshalb entschieden, die im Anwaltsuchdienst verzeichneten Tätig-
keitsangaben der Kolleginnen und Kollegen redaktionell so zu überarbeiten, dass Doppel-
nennungen und unterschiedliche Bezeichnungen gleicher Rechtsgebiete nach Möglichkeit
vermieden werden. Dadurch erhöht sich die Auffindbarkeit des einzelnen Teilnehmers und
die Anwaltssuche wird dadurch kompakter.
Auch bei den Angaben zu Tätigkeitsfeldern im Bereich internationaler Mandate findet eine
redaktionelle Neuordnung statt.
Diese Überarbeitungen werden im Jahr 2013 abgeschlossen sein. Zu gegebener Zeit unter-
richten wir im Kammerreport.

•

Der Vorstand der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer und die Bundesrechtsanwaltskammer
arbeiten an dem europaweiten Projekt "Find a lawyer" mit.
Es geht dabei um die Einrichtung eines europaweiten Anwaltsuchdienstes, damit jeder eu-
ropäische Bürger in jedem europäischen Land leicht einen Anwalt seiner Wahl suchen und
finden kann.
Neben der Anwaltssuche nach Namen soll es auch eine Anwaltssuche nach Rechtsgebieten
geben. Weiterhin werden Sprachkenntnisse gelistet.
Für den Vorstand der Hamburger Kammer nimmt der Vizepräsident Herr Rechtsanwalt 
Dr. Christian Lemke an der Arbeitsgruppe teil.
Der Kammervorstand wird Sie rechtzeitig über den Start des Projektes unterrichten.

•

Die seit Frühjahr 2011 angebotene Gebührensprechstunde wurde im Jahr 2012 fortgesetzt.
Jeweils am ersten Montag im Monat gibt es eine allen Kolleginnen und Kollegen offen ste-
hende Diskussionsrunde, auf der sowohl über aktuelle Entscheidungen berichtet, als auch von
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aktuelle Fragen auch zu eigenen Fällen diskutiert und
besprochen werden können.
Dieser Service wird zunehmend mehr in Anspruch genommen. Die Gebührensprechstunde
wurde im Jahr 2012 von Herrn Rechtsanwalt Reineke gestaltet und wird fortgeführt, auch
wenn Herr Reineke mit Ende des Jahres 2012 aus den Diensten der Hanseatischen Rechtsan-
waltskammer ausgeschieden ist.

•

Auch im Jahre 2012 stellte die Rechtsanwaltskammer im Internet eine Liste derjenigen Kolle-
ginnen und Kollegen zur Verfügung, die zur Übernahme von Pflichtverteidigungsmandaten
bereit sind.
Die Aktualisierung der Liste erfolgt alle zwei Wochen. Der Kammer mitgeteilte Adressände-
rungen oder die Meldung weiterer Interessentinnen und Interessenten wird automatisch über
das Mitgliederverwaltungsprogramm der Kammer in die Liste aufgenommen.
Es steht jedem Hamburger Rechtsanwalt und jeder Hamburger Rechtsanwältin frei, sich in
diese Liste aufnehmen zu lassen. Sie wird auch den Gerichten, der Staatsanwaltschaft und der
Polizei zur Verfügung gestellt und ist für jedermann auf der Internetseite der Kammer im Ab-
schnitt "Bürgerservice" einsehbar. Von besonderer Bedeutung ist die Angabe von Fremdspra-
chenkenntnissen.

•
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Für im laufenden Kalenderjahr neu zugelassene Kolleginnen und Kollegen sind auch im
vergangenen Jahr wieder zwei Begrüßungsabende (im März und im September des Jahres) im
Hotel Steigenberger ausgerichtet worden.
Die Veranstaltungen dienen dem Erfahrungsaustausch und dem Gespräch zwischen den Kol-
leginnen und Kollegen. Seit dem letzten Jahr werden zu diesen Begrüßungsabenden auch die-
jenigen Mitglieder eingeladen, die ein Jahr zuvor zugelassen worden sind. Dadurch soll auch
das Gespräch zwischen den schon etwas erfahreneren Kolleginnen und Kollegen und den Be-
rufsanfängern gefördert werden.
Der Kammervorstand hat eine kleine Gruppe von jungen Mitgliedern gewonnen, die sich bereiter-
klärt haben, als "Ansprechpartner" für die Sorgen und Nöte ihrer Kollegen zu fungieren. Sie fin-
den deren Namen auf der Kammerhompage im Abschnitt „Junge Rechtsanwälte“.

•

Die "Bürgersprechstunde" wurde auch im Jahr 2012 von den Geschäftsführern der Kammer
weitergeführt. Insgesamt haben 144 Gespräche stattgefunden.
Bei bestehenden Mandatsverhältnissen ist die Beratung in erster Linie darauf gerichtet, mög-
liche Kommunikationsstörungen zwischen Rechtsanwalt und Mandant zu beseitigen. Die Ge-
schäftsführung empfiehlt in aller Regel den Mandanten, Kritik an oder Unzufriedenheit mit
der Mandatsführung mit dem betroffenen Rechtsanwalt selbst zu besprechen.
Sehr häufig werden auch gebührenrechtliche Fragen gestellt oder Kritik an Anwaltsrechnun-
gen vorgetragen. In diesen Fällen bietet die Kammer ihre Vermittlungsdienste an.
Insgesamt sieht der Vorstand die Bürgersprechstunde als sinnvolle "vertrauensbildende Maß-
nahme" sowohl gegenüber den Rechtsuchenden, als auch gegenüber den Kammermitgliedern an.
Durch die Vermittlungsgespräche gelingt es häufig, ein Aufschaukeln von Konflikten zu ver-
meiden und bei unzufriedenen Mandanten ein gewisses Verständnis für die anwaltliche Sicht
zu wecken.
Insbesondere dann, wenn die Unzufriedenheit mit der anwaltlichen Leistung aus Kammer-
sicht unbegründet erscheint, sieht die Kammer bei einer Erklärung dieses Tatbestandes ge-
genüber dem Bürger auch einen deutlichen Nutzen für das betroffene Kammermitglied.

•

Die Hanseatische Rechtsanwaltskammer ist mit einem Stammkapital von 10.225,84 Euro Mit-
glied in der "Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg". Die Bürgschaftsgemeinschaft übernimmt
für Existenzgründer Bürgschaften als Absicherung für Existenzgründungskredite. Da diese
Kredite relativ oft von Rechtsanwälten in Anspruch genommen werden, wird seit Anfang
2011 ein Mitglied der Geschäftsführung im Bewilligungsausschuss der Bürgschaftsgemein-
schaft tätig.
Diese Verzahnung ist für die Beratungstätigkeit der Kammer für anwaltliche Existenzgründer
ausgesprochen sinnvoll.

•

Auch im Jahre 2012 hat der Kammervorstand an die Mitglieder laufend neue Anwaltsaus-
weise ausgegeben, wenn deren Geltungsdauer abgelaufen war und die Ausstellung eines neu-
en Ausweises beantragt wurde.
Insgesamt waren dies 1.027 Ausweise im Jahre 2012. Diese werden im Auftrage der Kammer
von der Datev im Scheckkartenformat produziert und erfüllen zugleich die Aufgabe eines eu-
ropäischen Anwaltsausweises.
Auf Wunsch wird der Ausweis zugleich auch mit der Funktion einer elektronischen Signatur-
karte versehen. Die Bestellung muss direkt an die Datev gerichtet werden.
Für dringende Fälle stellt die Geschäftsstelle auch provisorische Ausweise mit einer Geltungs-
dauer von maximal sechs Monaten aus.
Im Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs bestätigt die Geschäftsstelle der Kammer ge-
genüber den gewerblichen Anbietern von Signaturkarten das so genannte "Berufsattribut".
Solche Bestätigungen sind im Jahr 2012 in 54 Fällen erstellt worden.
Für beide Dienstleistungen hat der Kammervorstand darauf verzichtet, eine besondere Ge-
bühr zu erheben. Die Kosten werden vielmehr aus dem laufenden Kammeretat beglichen. 



Unerlaubte Rechtsberatung 

D
er Kammervorstand ist im Jahr 2012 vermehrt gegen Gewerbetreibende und ausgeschie-
dene Rechtsanwälte wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen des Rechtsdienstlei-

stungsgesetzes und wegen unbefugter Verwendung der Berufsbezeichnung "Rechtsanwalt"
vorgegangen.
Es sind in insgesamt 8 Fällen außergerichtliche Abmahnungen ausgesprochen worden.
In 5 Fällen haben die Abgemahnten außergerichtlich eine Unterlassungsverpflichtungser-
klärung abgegeben.
In insgesamt 3 Fällen hat die Rechtsanwaltskammer beim Landgericht Hamburg den Erlass ei-
ner einstweiligen Verfügung erwirkt.
In einem Fall musste zusätzlich dazu Hauptsacheklage erhoben werden, weil die erforderliche
Abschlusserklärung von den Antragsgegnern nicht abgegeben wurde.
Die von der Kammer beim Landgericht Hamburg anhängig gemachte Klage gegen die Ham-
burger Sparkasse befindet sich nach wie vor in der Berufungsinstanz beim Hanseatischen
Oberlandesgericht. Ein Verhandlungstermin ist noch nicht anberaumt worden.

Internationales 
I

m Rahmen seiner Aufgaben misst der Kammervorstand der internationalen Rechtsent-
wicklung und Rechtspflege in einer zusammenwachsenden Welt große Bedeutung bei.

Die internationalen Aktivitäten des Kammervorstandes hatten im Jahr 2012 folgende Schwer-
punkte:

In den Beziehungen zur Rechtsanwaltschaft in der Volksrepublik China hat sich die Rechts-
anwaltskammer im Jahr 2012 auf die Beobachtung der Entwicklung des vom Kammervor-
stand initiierten Projektes "CEAC" (Chinese European Arbitration Centre) konzentriert.
Dieses Projekt wird maßgeblich von dem Vizepräsidenten der Kammer, Herrn Rechtsanwalt
Prof. Dr. Brödermann, vorangetrieben und konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr die ersten
Fälle des operativen Geschäftes verzeichnen.

Der Kammerpräsident hat aufgrund der in den Jahren zuvor begründeten Beziehungen und
der Teilnahme an der so genannten "Bürgermeisterreise" des 1. Bürgermeisters nach China
auch auf eine entsprechende Einladung hin vom 28. - 30.11.2012 am in Hamburg veranstal-
teten "China summit" teilgenommen.

•

Mit den Staaten Osteuropas haben sich die Beziehungen der Hanseatischen Rechtsanwalts-
kammer auf den Empfang einer Delegation des obersten russischen Wirtschaftsgerichts im De-
zember 2012 sowie einen Besuch ukrainischer Staatsanwälte im September 2012 konzentriert.
Der Kammervorstand wird nunmehr verstärkt im Rahmen des Vereins Rechtsstandort Ham-
burg aktiv. In diesem Verein ist die Rechtsanwaltskammer ebenso wie der Hamburgische An-
waltverein, die Hamburgische Notarkammer, die beiden Universitäten, die Justizbehörde und
das Max-Planck-Institut für internationales Privatrecht, Mitglied. Der Verein hat sich die För-
derung des Rechtsstandort Hamburg zum Ziel gesetzt. Es finden regelmäßig Veranstaltungen
statt.
Die Zusammenarbeit in diesem Verein dient darüberhinaus dazu, die Kontakte mit den an-
deren großen Organisationen des Hamburger Rechtslebens zu vertiefen. Im Vorstand des Ver-
eins ist die Kammer durch den Vizepräsidenten Herrn Rechtsanwalt Dr. Lemke vertreten.
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Vermittlungen 

Z
u den gesetzlichen Aufgaben des Kammervorstandes gehört es auch, bei Meinungsver-
schiedenheiten zwischen den Kolleginnen bzw. Kollegen einerseits und den Auftragge-

bern andererseits zu vermitteln (§ 73 Abs. 2 Ziff. 3 BRAO).
Vor allen Dingen nimmt der Kammervorstand diese Aufgabe bei Meinungsverschiedenheiten
über die Höhe von Gebührenrechnungen wahr.
Eine Vielzahl von im Rahmen der Bürgersprechstunde geführten Gesprächen mündet eben-
falls in einem Vermittlungsverfahren.
Im Jahr 2012 ist in insgesamt 137 Fällen im Wesentlichen durch die Geschäftsführung ent-
weder schriftlich oder im Gespräch mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen vermittelt
oder nach schriftlicher Stellungnahme ein Vergleichsvorschlag unterbreitet worden.
Rein praktisch werden diese Vermittlungen in der Weise durchgeführt, dass die Geschäfts-
führung bei Beanstandungen an Gebührenrechnungen die Mandanten zunächst bittet, ihre
Kritik schriftlich vorzutragen und die Rechnung einzureichen.
Sodann wird der Vorgang dem betroffenen Rechtsanwalt zur Kenntnis- und Stellungnahme
zugeleitet.
Obwohl die Einleitung des Vermittlungsverfahrens gemäß § 73 Abs. 5 BRAO nicht der Zu-
stimmung des Rechtsanwalts bedarf, nehmen die Mehrzahl der betroffenen Rechtsanwältin-
nen oder Rechtsanwälte am Vermittlungsverfahren teil.
In diesen Fällen unterbreitet der zuständige Geschäftsführer einen Schlichtungsvorschlag.
Wiederum in der Mehrzahl der Fälle wird dieser akzeptiert, sodass eine weitere streitige Aus-
einandersetzung vor Gericht vermieden werden kann.

Bei Beschwerden von Mandanten über anwaltliche Schlechtleistung wird der Kammervor-
stand nach wie vor inhaltlich nicht tätig.
Die Kapazitäten der Geschäftsstelle reichen hierzu nicht aus.
Bei Eingaben dieser Art verweist die Geschäftsstelle in aller Regel auf die bei der Bundes-
rechtsanwaltskammer gebildete und bundesweit tätige "Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-
schaft", die von der früheren Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte so-
wie am Bundesverfassungsgericht, Frau Dr. Renate Jaeger, geleitet wird. Das Verfahren auch
vor dieser Stelle ist kostenfrei.

Die Vermittlungsaufgabe des Kammervorstandes bezieht sich gemäß § 73 Abs. 2 Ziff. 2 BRAO
auch auf Streitigkeiten zwischen Kammermitgliedern. Die hier relevanten Fälle sind in der Re-
gel Sozietätstrennungen oder Meinungsverschiedenheiten zwischen Kollegen über die Ausle-
gung von Trennungsvereinbarungen.
In diesen Fällen werden einzelne Vorstandsmitglieder im Rahmen der Wahrnehmung ihres
Vorstandsamtes (also unentgeltlich) aktiv.

•

Am 01.01.2011 hat die Schlichtungsstelle der deutschen Rechtsanwaltschaft in Berlin ih-
re Tätigkeit aufgenommen.
In 2012 hat die Schlichtungsstelle ihren ersten Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Jahr
2011 vorgelegt. Der Bericht steht im Internet unter der Adresse www.schlichtungsstelle-der-
rechtsanwaltschaft.de zur Einsicht und zum Herunterladen zur Verfügung.
Die Schlichtungsstelle wird nach dem Tätigkeitsbericht noch viel zu selten in Anspruch ge-
nommen, sodass wir nur ermuntern können, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen.
Selbstverständlich können auch Rechtsanwälte bei Meinungsverschiedenheiten mit Man-
danten die Schlichtungsstelle anrufen, anstatt sofort den relativ aufwändigen und natürlich
mit Kosten verbundenen Weg der Honorarklage beim zuständigen Amts- bzw. Landgericht zu
beschreiten.
Das Verfahren vor dieser Schlichtungsstelle ist auch für Antragstellende Rechtsanwälte
kostenfrei.



Beschwerdeverfahren

W
ie in den vergangenen Jahren bindet die Bearbeitung von Beschwerden über 
Rechtsanwälte einen Großteil der Arbeitskapazität des Kammervorstandes und der 

Geschäftsführung.

Die Gesamtzahl der neu eingegangenen Beschwerden hat im Jahr 2012 gegenüber dem Vor-
jahr leicht abgenommen.

Die Statistik sieht wie folgt aus: 
2011 2012

Im Berichtsjahr eingegangene Beschwerden 638 625
aus den Vorjahren übernommen    128    119
insgesamt zu bearbeiten gewesen waren: 766 744

Davon als unschlüssig zurückgewiesen ohne 
Stellungnahme der betroffenen Rechtsanwälte 398 363
nach Stellungnahme als unbegründet zurückgewiesen 151 119
Rügen gemäß § 74 BRAO 42 26
an die Generalstaatsanwaltschaft abgegeben zur Einleitung
eines anwaltsgerichtlichen Ermittlungsverfahrens 18 18
Erteilte Belehrungen gemäß § 73 Abs. 2 Ziff. 1 BRAO 0 0
sonstige Erledigung    38       48
insgesamt abgeschlossen wurden 647 574

==== =====

Der Rest von 170 Akten ist am 31. Dezember 2012 noch anhängig gewesen.

Die häufigsten Beschwerdegründe waren: 
Verstöße gegen § 12 BORA (Umgehung Gegenanwalt), § 43 a III BRAO (Unsachlichkeit), 
§ 43 a V BRAO, § 4 BORA (Fremdgeld) und § 43 BRAO i. V. m. Strafrecht.

Seit der Vorstandswahl vom April 2012 besteht der Kammervorstand nur aus 22 (statt nomi-
nal 24) Mitgliedern.

Infolge dessen musste der Vorstand die Zahl der Beschwerdeabteilungen verringern. Es sind
daher nur 3 Beschwerdeabteilungen gebildet, die im Jahre 2012 wie folgt besetzt waren:

Abteilung 1 (A bis G) Abteilung 2 (H bis Q) Abteilung 3 (R bis Z)
Dr. Henning von Wedel (Vorsitzender)  Annette Voges (Vorsitzende)         Malte Nehls (Vorsitzender)
Dr. Martin Soppe Dr. Carsten Harms (bis 30.04.) Dr. iur. h.c. Gerhard Strate
Dr. Ellen Braun Dr. Sebastian Cording (ab 01.05.) Rüdiger Ludwig

Volker von Alvensleben
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Gebührengutachten

Z
u den Aufgaben des Kammervorstandes gehört es, auf gerichtliche Anforderung Ge-
bührengutachten vor allem in Honorarprozessen zu erstatten (§ 73 Abs. 2 Nr. 8 BRAO).

Gegenstand dieser Gutachten ist in der Regel die Frage, ob in einer anwaltlichen Kostenrech-
nung das Ermessen bei der Bestimmung von Rahmengebühren zutreffend ausgeübt ist.
Allerdings häufen sich auch die Fälle, in denen Gerichte oder die Staatsanwaltschaft den Kam-
mervorstand ersuchen, zu schlichten Rechtsfragen wie z.B. dem Anfall einer Gebühr dem
Grunde nach Stellung zu nehmen.
In diesen Konstellationen sind die Gebührenabteilungen des Kammervorstandes sehr zurück-
haltend, da die Rechtsanwendung selbst Aufgabe der staatlichen Gerichte bzw. der Staatsan-
waltschaft ist.
In einzelnen Fällen ist es auch vorgekommen, dass der Kammervorstand deshalb die Erstat-
tung eines Gutachtens abgelehnt hat.

Die für die Erstattung von Gutachten eingerichteten Gebührenabteilungen erstatten ihre Gut-
achten zur Angemessenheit von Rahmengebühren (§ 14 RVG) vorwiegend im Bereich der Zif-
fern 2100 ff., 2200 ff., 2300 f., 2400 f. sowie 4100 ff. des VV RVG.
Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe müssen die Gebührenabteilungen diese Gutachten
kostenlos erstatten.
Vor allen Dingen bei unübersichtlichen Kostenrechnungen und komplizierten Sachverhalten
ist die Aufgabe der Gutachtenerstellung außerordentlich zeitaufwendig und belastet die Mit-
glieder der Gebührenabteilungen erheblich.

Die Aufgabe der Vermittlung oder Schlichtung in Gebührenangelegenheiten nimmt der Kam-
mervorstand überwiegend durch Mitglieder der Geschäftsführung wahr.
Hierüber ist im Abschnitt "Vermittlungen" berichtet worden.

Das Gutachtenaufkommen im Jahre 2012 entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:

Aus den Vorjahren übernommene Gutachten 11
Gerichtliche Gutachtenanforderungen 2012
- Erstgutachten 20
- Ergänzungsgutachten   2
- insgesamt in 2012 zu erstatten 33 33
davon Gutachten erstattet
- aus den Vorjahren 11
- aus 2012 15
ohne Gutachten zurück ans Gericht gingen   3
Im Jahre 2012 insgesamt erledigt 29 29

Am 31. Dezember 2012 noch offene Gebührengutachten 4
===

Der Kammervorstand hat gemäß § 77 Abs. 1 BRAO auch für das Jahr 2012 drei Gebührenab-
teilungen gebildet, denen am im Jahre 2012 folgende Kolleginnen und Kollegen 
angehörten:

Gebührenabteilung 1 Gebührenabteilung 2 Gebührenabteilung 3
Jan H. Kern (Vorsitzender) Prof. Dr. Eckart Brödermann (Vorsitzender)Annette Teichler(Vorsitzende)
Gerd Uecker Andrea Meyer Miriam B. Jahn
Dr. Christian Lemke Dr. Sabine Kramer (bis 30.04.) Reinhard Titz

Dr. Till Dunckel (ab 01.05.)
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Zusammensetzung des Vorstandes 

A
uf der Kammerversammlung im April 2012 haben Vorstandswahlen stattgefunden.

Um die Vorgabe des § 68 Abs. 2 BRAO - danach wird alle zwei Jahre die Hälfte des Kammer-
vorstandes neu gewählt - zu erfüllen, ist die Anzahl der Vorstandsmitglieder um eines auf 
22 erhöht worden. 12 Vorstandsmitglieder wurden erneut bzw. neu gewählt. Herr RA
Dr. Carsten Harms hatte sein Amt zum 30.04.2012 niedergelegt, sodass insoweit eine Er-
satzwahl (§ 68 Abs. 3 BRAO) nötig war.
Neu bzw. wiedergewählt in den Vorstand wurden folgende Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte:

Volker von Alvensleben, Prof. Dr. Eckart Brödermann, Dr. Sebastian Cording, Dr. Till Dunckel,
Bernd-Ludwig Holle, Miriam B. Jahn, Dr. Henning Löwe, Rüdiger Ludwig, Dr. Christian Lemke,
Malte Nehls, Dr. Martin Soppe, Annette Teichler und Annette Voges.

Neu in den Vorstand gewählt wurden die Herren Dr. Sebastian Cording, Dr. Till Dunckel und 
Dr. Henning Löwe.

Der Vorstand besteht damit seit der Vorstandswahl im April 2012 aus folgenden Mitgliedern:

Volker von Alvensleben, Dr. Ellen Braun, Prof. Dr. Eckart Brödermann, Dr. Sebastian Cording,
Dr. Till Dunckel, Axel C. Filges, Bernd-Ludwig Holle, Miriam B. Jahn, Jan H. Kern, Otmar Kury,
Dr. Christian Lemke, Dr. Henning Löwe, Rüdiger Ludwig, Andrea Meyer, Malte Nehls, 
Dr. Martin Soppe, Dr. jur h.c. Gerhard Strate, Annette Teichler, Reinhard Titz, Gerd Uecker,
Annette Voges und Dr. Henning von Wedel. 

Auf der Kammerversammlung 2014 werden 10 Vorstandsmitglieder turnusmäßig ausscheiden
und zwei hinzugewählt werden. Die Besetzung der Abteilungen wurde der veränderten Vor-
standszusammensetzung angepasst. Sie finden die Angaben auf Seite 10 und 11.

Die Vorstandswahl des Jahres 2012 ist nicht angefochten worden, sodass der Vorstand erst-
mals seit 2007 unbelastet von Wahlanfechtungsverfahren seine Aufgaben wahrnehmen kann. 
Auf der ersten Vorstandssitzung nach der Kammerversammlung ist das Präsidium neu gewählt 
worden. Dabei hat sich der Vorstand entschieden, das Präsidium um einen weiteren Vizepräsi-
denten zu erweitern.
Damit besteht das Präsidium jetzt aus folgenden Mitgliedern:
Rechtsanwalt Otmar Kury (Präsident), Rechtsanwältin Annette Voges (Vizepräsidentin), Rechts-
anwalt Dr. Christian Lemke (Vizepräsident), Rechtsanwalt Prof. Dr. Eckart Brödermann (Vizeprä-
sident), Rechtsanwalt Bernd-Ludwig Holle (Schatzmeister) und Rechtsanwalt Gerd Uecker 
(Schriftführer).

•
Zum Ablauf des Jahres 2012 ist Herr Rechtsanwalt Friedrich-Wilhelm Reineke aus der Ge-
schäftsführung der Kammer auf eigenen Wunsch ausgeschieden, um wieder ausschließlich sei-
ner anwaltlichen Tätigkeit in eigener Praxis nachzugehen.
Der Kammervorstand dankt Herrn Reineke für seine engagierte langjährige Mitarbeit und 
wünscht ihm für die Fortsetzung seiner Tätigkeit alles Gute und viel Erfolg.
Ende des Jahres 2012 ist 

und wird während dieser Zeit zunächst von Frau Rechtsanwältin
Stephanie Grundmann-Beyrich und Frau Rechtsanwältin Ko Watari vertreten.

Der Geschäftsführung der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer gehörten im Jahre 2012 da-
mit weiterhin Frau Rechtsanwältin Dr. Carolin Kenter, 
(bis Oktober 2012), die Damen Rechtsanwältinnen Grundmann-Beyrich und Watari (jeweils
in Teilzeitbeschäftigung), Herr Rechtsanwalt Friedrich-Wilhelm Reineke sowie Herr Rechts-
anwalt Hartmut Scharmer an.
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Fachanwaltschaften
I

m Berichtsjahr 2012 hat der Kammervorstand über Fachanwaltsanträge wie folgt entschieden:
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Arbeitsrecht

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 2

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge 17

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 19

Stattgaben 14

Ablehnung 1

Rücknahmen 0

Entscheidungen im Jahre 2012 15 15

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 4
==

Bank- und Kapitalmarktrecht 

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 0

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge   3

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 3

Stattgaben 2

Ablehnungen 0

Rücknahmen 0

Entscheidungen im Jahre 2012 2   2

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 1

==
Bau- und Architektenrecht

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 0

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge   6

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 6

Stattgaben 6

Ablehnungen 0

Rücknahmen 0

Entscheidungen im Jahre 2012 6   6

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 0

==
Erbrecht

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 1

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge 1

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 2

Stattgaben 2

Ablehnungen 0

Rücknahmen 0

Entscheidungen im Jahre 2012 2   2

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 0

==
Gewerblicher Rechtsschutz 

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 2

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge   8

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 10

Stattgaben 6

Ablehnungen 1

Rücknahmen 0

Entscheidungen im Jahre 2012 7   7

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 3

==

Handels- und Gesellschaftsrecht

Aus 2011 übernommene Anträge 4

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge 11

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 15

Stattgaben 14

Ablehnungen 0

Rücknahmen   0

Entscheidungen im Jahre 2012 14 14

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 1

==
Informationstechnologierecht

Aus 2011 und davor übernommene Anträg 0

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge 2

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 2

Stattgaben 1

Ablehnungen 0

Rücknahmen 0

Entscheidungen im Jahre 2012 1 1

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 1
==

Insolvenzrecht

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 0

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge 8

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 8

Stattgaben 3

Ablehnungen 0

Rücknahmen 0

Entscheidungen im Jahre 2012 3   3

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 5

==
Familienrecht

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 2

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge   7

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 9

Stattgaben 7

Ablehnungen 0

Rücknahmen   0

Entscheidungen im Jahre 2012 7   7

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 2

==
Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 0

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge    10

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 10

Stattgaben 7

Ablehnungen 0

Rücknahmen   0

Entscheidungen im Jahre 2012 7 7

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 3

==
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Sozialrecht

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 2

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge       7

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 9

Stattgaben 6

Ablehnungen 0

Rücknahmen 0

Entscheidungen im Jahre 2012 6 6

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 3

==
Steuerrecht 

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 3

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge       6

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 9

Stattgaben 9

Ablehnungen 0

Rücknahmen   0

Entscheidungen im Jahre 2012 9   9

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 0

==
Strafrecht

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 1

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge       13

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 14

Stattgaben 13

Ablehnungen 0

Rücknahmen   0

Entscheidungen im Jahre 2012 13 13

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 1

==
Transport- und Speditionsrecht

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 0

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge  5

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 5

Stattgaben 3

Ablehnungen 0

Rücknahmen   0

Entscheidungen im Jahre 2012 3   3

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 2

==

Medizinrecht

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 3

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge 4

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 7

Stattgaben 4

Ablehnungen 2

Rücknahmen   0

Entscheidungen im Jahre 2012 6 6

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 1

==
Verkehrsrecht

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 3

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge     11

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 14

Stattgaben 11

Ablehnungen 0

Rücknahmen    0

Entscheidungen im Jahre 2012 11  11

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 3

==
Versicherungsrecht

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 0

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge 2

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 2

Stattgaben 2

Ablehnungen 0

Rücknahmen   0

Entscheidungen im Jahre 2012 2   2

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 0

==
Verwaltungsrecht

Aus 2011 und davor übernommene Anträge 2

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge 0

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 2

Stattgaben 2

Ablehnungen 0

Rücknahmen 0

Entscheidungen im Jahre 2012 2   2

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 0

==
Urheber- und Medienrecht

Aus 2011 übernommene Anträge 0

Im Jahre 2012 eingegangene Anträge   3

insgesamt im Jahre 2012 zu bearbeiten 3

Stattgaben 2

Ablehnungen 0

Rücknahmen 0

Entscheidungen im Jahre 2012 2   2

Am 31. Dezember 2012 noch anhängig 1

==



Insgesamt gab es am 31. Dezember 2012 in Hamburg 1.719 (Vorjahr: 1.633) Fachanwälte,
wobei 155 Rechtsanwälte und 36 Rechtsanwältinnen jeweils 2 Fachanwaltstitel führen und 7
Rechtsanwälte 3 Fachanwaltstitel führen. Im Einzelnen verteilen sich die Zahlen wie folgt auf
die Fachgebiete:

1 für Agrarrecht
402 für Arbeitsrecht (davon 92 Fachanwältinnen)
30 für Bank- und Kapitalmarktrecht (davon 5 Fachanwältinnen)
84 für Bau- und Architektenrecht (davon 7 Fachanwältinnen)
35 für Erbrecht (davon 15 Fachanwältinnen)

252 für Familienrecht (davon 156 Fachanwältinnen)
94 für Gewerblicher Rechtsschutz (davon 23 Fachanwältinnen)
94 für Handels- und Gesellschaftsrecht (davon 15 Fachanwältinnen)
27 für Informationstechnologierecht (davon 4 Fachanwältinnen)
79 für Insolvenzrecht (davon 15 Fachanwältinnen)
56 für Medizinrecht (davon 21 Fachanwältinnen)

119 für Miet- und Wohnungseigentumsrecht (davon 36 Fachanwältinnen)
44 für Sozialrecht (davon 12 Fachanwältinnen)

245 für Steuerrecht (davon 37 Fachanwältinnen)
123 für Strafrecht (davon 30 Fachanwältinnen)
33 für Transport- und Speditionsrecht (davon 7 Fachanwältinnen)
72 für Verkehrsrecht (davon 9 Fachanwältinnen)
56 für Versicherungsrecht (davon 12 Fachanwältinnen)
50 für Verwaltungsrecht (davon 5 Fachanwältinnen)
28 für Urheber- und Medienrecht (davon 5 Fachanwältinnen)

Damit führten am 31.12.2012 17,5 % (Vorjahr 17 %) der Hamburger Rechtsanwälte eine
Fachanwaltsbezeichnung.

Die Fachausschüsse waren im Berichtsjahr mit den folgenden Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten besetzt:

Arbeitsrecht Bank- und Kapitalmarktrecht
Rolf Stahmer (bis 31.08.2012) Peter Hahn (Vorsitzender)

Dr. Hauke Rinsdorf Frank Schöneich
Dr. Frank Weberndörfer (Vorsitzender ab 27.09.2012) Dr. Peter Seemann
Matthias Möller Dr. Christian Ulrich Wolf 
Dr. Katrin Stamer (seit 01.09.2012)

Miriam Behbudi (stellvertr. Mitglied)

Bau- und Architektenrecht Erbrecht
Gritt Diercks (Vorsitzende) Jörn Peter Heinrich Vinnen (Vorsitzender)

Friedrich-Karl Scholtissek Dr. Andrea Tiedemann
Christian Schliemann Dr. Till Hantke
Miriam B. Jahn Tom Kemcke (Stellvertr. Mitglied)

Familienrecht Gewerblicher Rechtsschutz
Annette Teichler (Vorsitzende) Prof. Dr. Christian Rohnke (Vorsitzender )

Rita Brockmann-Wiese Christian Hertz-Eichenrode 
Gisela Friedrichs Prof. Dr. Wolfgang Berlit 
Karin Friedrich-Büttner Dr. Karin Sandberg 

Dr. Burkhard Rheineck 
Dr. Andrea Jaeger-Lenz
Dr. Andreas Meissner 
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Handels- und Gesellschaftsrecht Informationstechnologierecht
Rüdiger Ludwig (Vorsitzender ) Dr. Christian Lemke (Vorsitzender)

Dr. Henrik Drinkuth Dr. Oliver Gießler
Dr. Georg A. Wittuhn Dr. Kai-Uwe Plath 
Dr. Rüdiger Zeller Dr. Kay G.H. Oelschlägel 
Dr. Klaus von Gierke Guido Flick 

Oliver J. Süme

Insolvenzrecht Medizinrecht
Dr. Klaus Pannen (Vorsitzender) Dr. Ulrich Steffen (Vorsitzender)

Sönke Hansen Ulrike Hundt-Neumann
Heiko Fialski Sven Hennings 
Dr. Tjark Thies Michael Oltmanns 

Dr. Markus Plantholz

Miet- u. Wohnungseigentumsrecht Steuerrecht
Dr. Hubertus Wegmann (Vorsitzender) Dr. Kai Greve (Vorsitzender)

Bernd Vetter Dr. Philipp Herrmann
Eva Proppe Dr. Ulrich Möhrle
Ricarda Breiholdt Barbara Stolten 

Sozialrecht Transport- u. Speditionsrecht
Rainer Willhoeft (gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit den

Lukas Weitbrecht Kammern Braunschweig, Bremen, Celle, 

Henry Lomer Mecklenburg-Vorpommern, Oldenburg und 

Schleswig-Holstein)

Strafrecht Dr. Kay Uwe Bahnsen (Hamburg, Vorsitzender)

Dr. jur. h.c. Gerhard Strate (Vorsitzender) Andrea Meyer (Hamburg)

Otmar Kury Dr. Johannes Dälken (Osnabrück)

Johann Schwenn Dr. Stefan Hoeft (Bremen)

Kathrin Schulz Dieter Janßen (Bremen, stellvertr. Vors.)

Andrea Bartholl (Schleswig-Holstein)

Urheber- und Medienrecht Verkehrsrecht
Dr. Martin Soppe (Vorsitzender) Holger Rochow (Vorsitzender)

Dr. Roger Mann Jens Peter Jensen 
Dr. Stefan Horst Engels Wolfgang Niendorf
Dr. Stefanie Vendt Geesche Warnke 
Dr. Frank Eickmeier 

Versicherungsrecht Verwaltungsrecht
Dieter Behling (Vorsitzender) Dr. Peter Oberthür (Vorsitzender) 

Malte Nehls Dr. Fritz Frhr. von Hammerstein
Dr. Carsten Harms (bis 07.04.2012) Martin Hack
Oliver Meixner Rüdiger Nebelsieck (stellvertr. Miglied)

Jan Volker Glauber 
Dr. Jan Philipp Tietjen (ab 08.04.2012 stellvertr. Mitgl.)
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Berufsausbildung 
D

ie Anzahl der neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse zur Rechtsanwaltsfachange-
stellten ist im Berichtsjahr entgegen dem Bundesdurchschnitt leicht gesunken (von 169

im Jahre 2011 auf 164 im Jahre 2012). 

Insgesamt waren mit Stand vom 31.12.2012 462 Ausbildungsverhältnisse eingetragen. 

Zu den Abschlussprüfungen im Sommer und Winter 2012 meldeten sich insgesamt 213 Aus-
zubildende an, unter ihnen 33 Umschülerinnen.

Die Prüfungen brachten folgende Resultate:

Erstausbildung
14 Prüflinge haben mit dem Prädikat „sehr gut”,
58 Prüflinge haben mit dem Prädikat „gut”,
53 Prüflinge haben mit dem Prädikat „befriedigend”,
28 Prüflinge haben ohne Prädikat bestanden,
27 Prüflinge haben die Prüfung nicht bestanden (15 %).

Umschülerinnen
4 Prüflinge haben mit dem Prädikat „gut”,

10 Prüflinge haben mit dem Prädikat „befriedigend”,
15 Prüflinge haben die Prüfung ohne Prädikat bestanden,
4 Prüflinge haben die Prüfung nicht bestanden (12,12 %).

Als Ausbildungsberater/in waren Frau Rechtsanwältin Wiltrud Fromm sowie die Rechtsanwälte
Hartmut Kostencki, Heiko Kreutzfeldt, Norbert Radeke, Jürgen Steiner und Sebastian Stoffregen
ehrenamtlich tätig. 
Herr Putzier hat im November 2012 sein Amt niedergelegt. Am 7. November 2012 wurde als
Nachfolger Herr Sebastian Stoffregen als Ausbildungsberater bestellt. Die Ausbildungsberater/in
vermitteln bei Meinungsverschiedenheiten und Unstimmigkeiten im bestehenden
Ausbildungsverhältnis zwischen Ausbildern und den Auszubildenden. Kommt es nicht zu einer
einvernehmlichen Beilegung der Differenzen, helfen die Ausbildungsberater/innen den
Lehrlingen auch bei der Suche nach einem anderweitigen Ausbildungsplatz.

Der Kammervorstand dankt den Kollegen für ihr zeitaufwendiges und wertvolles Engagement.

Der von der Kammer eingerichtete Schlichtungsausschuss gemäß § 111 Abs. 2 ArbGG nimmt 
seine Aufgabe wahr, wenn ein Ausbildungsverhältnis durch fristlose Kündigung des Ausbilders
aufgelöst worden ist. Die Anrufung dieses Schlichtungsausschusses ist Voraussetzung für die
Erhebung einer Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht. Im Jahre 2012 wurde der
Schlichtungsausschuss 3 mal tätig. Vorsitzender ist Herr Rechtsanwalt Ignatz Heggemann.

•

Auf der Internetseite der Rechtsanwaltskammer findet sich eine aktuelle Liste sowohl freier
Lehrstellen, als auch zur Verfügung stehender Praktikantenplätze. 

Die Rechtsanwaltskammer beteiligt sich auch an dem Projekt „Hamburger Initiative für Arbeit
und Ausbildung”, indem auf der Internetseite „www.ausbildung-hh.de” ein Link auf unsere
Lehrstellenbörse gesetzt wurde. 

Die Rechtsanwaltskammer nahm im September 2012 auch an der „18. Hanseatischen
Lehrstellenbörse” teil.

Ein Fortbildungskurs „Geprüfter Rechtsfachwirt/Geprüfte Rechtsfachwirtin” läuft seit
November 2012 mit insgesamt 32 Teilnehmer/Teilnehmerinnen.



Hülfskasse
Deutscher Rechtsanwälte

D
ie Hanseatische Rechtsanwaltskammer Hamburg überwies im Jahr 2012 an die Hülfs-
kasse Deutscher Rechtsanwälte für jedes Kammermitglied den im Kammerbeitrag ent-

haltenen Jahresbeitrag von € 9,00, d. h. insgesamt € 86.436,00.
2012 waren leider nur noch die Kammern beim BGH, Hamburg, Braunschweig und 
Schleswig-Holstein Mitglieder der Hülfskasse.

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 unterstützte die Hülfskasse Deutscher Rechts-
anwälte 51 Kammermitglieder, ehemalige Kammermitglieder, Witwen bzw. Kinder im Bezirk
der vier Mitgliedskammern mit monatlichen und/oder einmaligen Zahlungen von insgesamt
€ 83.577,45.

Zudem bestanden gegenüber 14 ehemaligen Unterstützten Ansprüche aus Rückzahlungsver-
pflichtungen.

Die Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte zahlte vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012 an
23 Personen der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Hamburg insgesamt
€ 43.620,45 aus:

12 (ehem.) Kammermitglieder/ 
7 Anwaltswitwen, die aus Alters-, Krankheits- oder aus ähnlichen Gründen 

berufsbehindert bzw. berufsunfähig sind, erhielten einmalige
Zahlungen und/oder laufende Unterstützungen bis zu 
€ 510,00  monatlich (in Ausnahmefällen wurde dieser 
Richtsatz um bis zu 40 % überschritten), ferner wurde in
Krankheitsfällen eine Pflegezulage von bis zu € 150,00 
gezahlt.

4 Kinder, die minderjährig sind bzw. die sich in Ausbildung befinden,
erhielten eine Unterstützung von bis zu € 250,00 monatlich.

Zusätzlich verteilte die Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte im Jahr 2012 im gesamten 
Bundesgebiet € 136.025,00 aus dem Weihnachtsspendenaufkommen.
Hiervon erhielten die Unterstützten aus dem Bereich der Hanseatischen Rechtsanwalts-
kammer Hamburg einen Betrag in Höhe von € 15.150,00.

•

Die Hülfskasse entfaltet ihre segensreiche Tätigkeit mit denkbar geringem Verwaltungsauf-
wand. Um so bedauerlicher ist es, dass so wenige Rechtsanwaltskammern noch Mitglieder
sind.
Die Leitung der Hülfskasse wird ehrenamtlich von Vertretern aus den beteiligten Kammern
geleistet.
Ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender ist derzeit Herr Rechtsanwalt Bernd-Ludwig Holle, der
zugleich auch Schatzmeister der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer ist.

In der Geschäftsstelle der Hülfskasse arbeiten zwei teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen.

Die Hülfskasse unterhält eine interessante Internetseite unter www.huelfskasse.de. Wenn Sie
weitere Einzelheiten über die Hülfskasse wissen wollen, sehen Sie sich bitte diese 
Internetseite an.
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Mitgliederstatistik
Bestand am 31.12.2012

m w Gesamt
Rechtsanwälte 6.501 3.218 9.719
Rechtsbeistände 36 0 36
davon sind zugleich

Steuerberater 226 26
Wirtschaftsprüfer 85 0
Vereidigte Buchprüfer 46 1

Ausländische Anwälte 26 23 49
davon Europäische 19 10
davon ausl. Anwälte gemäß § 206 BRAO       7 13

Rechtsanwalts-GmbH       34
Rechtsanwalts-AG       2
Mitglied gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO        0

Mitglieder 9.840
=====

Veränderungen 2012
Mitgliederzahl 31.12.2011 9.604

RA RAin RB AA AAin GmbH/AG § 60 BRAO
Zulassungen
Neuzulassungen 214 178 0 3 4 7 0 = 406
Kammerwechsel 86 63 0 0 4 1 0 = 154
Wiederzulassungen     17           18            0         0        0              0                         0               =   35

317 259 0 3 8 8 0 + 595
Löschungen
Verstorben 20 2 0 0 0 0 0 =    22
Kammerwechsel 94 71 0 1 1 1 0 =  168
Verzicht 87 56 1 2 2 1 0 =  149
Widerruf aus
anderem Grund          16             4            0         0        0              0                          0              =    20

217 133 1 3 3 2 0 -   359
Mitgliederzahl 31. Dezember 2012 9.840

=====
Abkürzungen: RB = Rechtsbeistand, AA = Ausländischer Anwalt, AAin =  ausländische Anwältin, § 60 BRAO:
nichtanwaltlicher Geschäftsführer einer RA-GmbH

Im Jahre 2012 sind verstorben:
Klaus Brügmann Wolfgang Dumke Irene Dyga 
Christoph Gappmayer Eberhard von Geyso Wolf-Dietrich Gosch 
Dieter Helbig Dedo Hundertmark Christian L. Jarck 
Volker Jordan Hannelore Kühne Hubertus Lauer 
Hans-Christoph Leo Karl Liebig Kai Lorenz 
Johannes Menssen Rolf Ottmüller Gunter G. Sehm 
Karl-Bernhard Völker-Albert Hasso von Wedel Volker Wenzel 
Jürgen Siewert 

Die Mitgliederzahl hat sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt (Stand jeweils 
am 31. Dezember):

Geschäftsjahr Mitgliederzahl Geschäftsjahr Mitgliederzahl

2003 7.075 (+ 5,29%) 2008 8.768 (+ 3,87 %)
2004 7.471 (+ 5,6 %) 2009 9.017 (+ 2,78 %)
2005 7.853 (+ 5,1 %) 2010 9.272 (+ 2,75 %)
2006 8.120 (+ 3,48 %) 2011 9.604 (+ 3,46 %)
2007 8.429 (+ 3,73 %) 2012 9.840 (+ 2,4 %)
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Anwaltsgericht

D
as Hamburgische Anwaltsgericht war am 31. Dezember 2012 mit folgenden Rechtsan-
wältinnen bzw. Rechtsanwälten besetzt:

Geschäftsleitender Vorsitzender: Rechtsanwalt Johann Schwenn.

Kammer I Kammer II Kammer III
Dr. Christoph Hasche (Vors.) Johann Schwenn (Vors.) Jes Meyer-Lohkamp (Vors.)
Thomas Scholle (Stellvertr. Vors.) Doris Dierbach (Stellvertr. Vors.) Axel Neelmeier (Stellvertr. 
Axel Löhde Dr. Frank Mitzkus Vors. – ab 4. Jan. 2013 -)
Dr. Ralf Ritter Dr. Dagmar Entholt-Laudien Dr. Hinrich Jenckel 
Dr. Nadja Sievers Dr. Christoph Horbach        Dr. Janine Achilles-Baumgärtel 

Jens Cyrkel-Lichtenfeld 

Das Anwaltsgericht verzeichnete im Geschäftsjahr 2012 18 Neuzugänge.
Aus 2011 wurden übernommen   3 Verfahren.

Von den insgesamt in 2012 anhängigen 21 Verfahren
wurden in I. Instanz 16 Verfahren
erledigt, so dass in das Jahr 2013 übernommen wurden 5 Verfahren. 

Das Anwaltsgericht hat im Geschäftsjahr 2012 4 Urteile 
und 12 Beschlüsse

16 Entscheidungen erlassen.

a) Von den Urteilen lauten b)  Von den Beschlüssen lauten
1 auf Verweis und Euro 500,-- Geldbuße 6 auf Zustimmung zur Einstellung gemäß § 153 Abs. 1 StPO
1 auf Verweis und Euro 1.500,-- Geldbuße 1 auf Zustimmung zur Einstellung gemäß § 153 a Abs. 1 StPO 
1 auf Verweis und Euro 3.000,-- Geldbuße gegen Zahlung von Euro 3.000,-- 
1 auf Verweis und Euro 25.000,-- Geldbuße 3 auf Aufrechterhaltung der Rüge

2 auf Aufhebung der Rüge  

In 2012 ist in einer Sache Berufung eingelegt worden. Über die Berufung konnte noch nicht entschieden werden.   

Der Anwaltsgerichtshof sowie der Bundesgerichtshof haben in 2011/2012 folgende Entscheidungen erlassen: 

1) In einer Rügesache, in der gegen den Beschluss des Hamburgischen Anwaltsgerichts aus November 2010 im
Hinblick auf die Kostenentscheidung sofortige Beschwerde erhoben worden ist, wurde diese durch den An-
waltsgerichtshof im September 2011 zurückgewiesen. Der Rechtsanwalt hat sich daraufhin im November 2011
mit einer Rechtsmittelschrift an den Bundesgerichtshof gewandt. Der BGH hat die außerordentliche Beschwerde
des Rechtsanwalts mit Beschluss vom 11. Juni 2012 auf dessen Kosten als unzulässig verworfen. Die Be-
schwerde ist nicht statthaft.

2) In einer Anwaltsgerichtssache, in der gegen das Urteil des Hamburgischen Anwaltsgerichts aus November
2011, mit dem ein Vertretungsverbot für 2 Jahre auf dem Gebiet des gesamten Zivilrechts mit Ausnahme des
Ädhäsionsverfahrens verhängt worden war, Berufung eingelegt wurde, ist das Verfahren gemäß §§ 206 a StPO,
139 Abs. 3 Nr. 1 BRAO eingestellt worden, nachdem die Zulassung des Rechtsanwalts zur Rechtsanwaltschaft
erloschen ist. 

3) Gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss des Hamburgischen Anwaltsgerichts aus Januar 2012 wurde Erinne-
rung eingelegt. Diese wurde durch Beschluss des Anwaltsgerichts zurückgewiesen. Die gegen diesen Beschluss
eingelegte sofortige Beschwerde wurde durch Beschluss des Anwaltsgerichtshofs vom 25. April 2012 verworfen.
Weiter war über eine eingereichte Gegenvorstellung sowie über Befangenheitsanträge zu entscheiden. 

4) Über das in 2011 gegen einen Rügebescheid des Hamburgischen Anwaltsgerichts eingelegte Rechtsmittel hat
der Anwaltsgerichtshof entschieden. Das Rechtsmittel wurde mit Beschluss vom 30. November 2011 auf Kosten
des Rechtsanwalts als unzulässig verworfen. Die Akten wurden zur Entscheidung über die Erinnerung des An-
tragstellers gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss aus August 2011 an das Hamburgische Anwaltsgericht
zurückgegeben. 
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Anwaltsgerichtshof in der 
Freien und Hansestadt Hamburg

D
er Anwaltsgerichtshof bestand im Berichtsjahr 2012 wie in den Jahren zuvor aus zwei 
Senaten. Diese waren am 31. Dezember 2012 wie folgt besetzt:

Präsident: RA Dr. Kay Soehring 

I. Senat II. Senat
RA Dr. Kay Soehring, Vorsitzender RA Prof Dr. Winterhoff, Vorsitzender 

(ab 13.11.2012)
RA Dr. Joachim Frh. von Falkenhausen, RA Dr. Matthias Wolter,  

stellvertr. Vorsitzender stellvertr. Vorsitzender
RA Dr. Hans-Jürgen Grambow RAin Dr. Britta Hannemann 
RA Prof. Dr. Christian Bernzen RA Dr. Blau
RA Christian Brügmann RA Henning Anders
VRiOLG Dr. Buchholz VRiOLG Dr. Carsten Beckmann
Ri´inOLG Dr. Bruns RiOLG Dr. Michael Selow
RiOLG Jörn Feddersen VRiOLG Andreas Buske
RiOLG Tobias Brauer N.N.

Die Einzelheiten der Geschäftstätigkeit des Anwaltsgerichtshofes und deren Gegenstände
entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Statistik:

Nicht erledigte        Neuzugänge      Erledigte        Verfahrensdauer       Nicht erl.
Verfahren am                                    Verfahren         der erledigten         Verfahren
Beginn des Sachen am Ende 

Jahres des  Jahres  
bis 6            über 6
Monate       Monate

I. Verwaltungsrechtliche Anwaltssachen

a) Zulassungsverfahren 0 0 0 0 0 0

b) Rücknahme- und
Widerrufsverfahren 7 6 10 3 7 3

c) Verfahren nach 
§ 57 Abs. 3 BRAO 0 2 1 0 1 1

d) Fachanwaltsverfahren 0 0 0 0 0 0

e) einstw. Anordnungen 
Beschlussanfechtungen
sonst. Verf. nach BRAO 8 1 5 1 4 4

II. Anwaltsgerichtliche Verfahren
a) Rechtsmittel 

- Berufung § 143 BRAO 1 2 2 0 2 1
- Beschwerden § 142 BRAO

b) Verfahren nach §§ 122
Abs. 2, 123 Abs. 2, 
§§ 150, 161 a BRAO 0 0 0 0 0 0

III. Sonstige Verfahren

AR-Sachen                              0                     0                     0            0                0                 0

Gesamt 16                   11 18 4 14                9
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D
er Kammervorstand berichtet hiermit der Kammerversammlung über die Verwaltung des
Vermögens im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 und kommt damit seiner Verpflichtung

zur Rechnungslegung (§ 73 Abs. 2 Nr. 7 BRAO) nach.

Sie finden nachstehend: 

I. Kammervermögen
1. Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Geschäftsjahr 2012

einschließlich eines Vergleiches zum Vorjahr - Anlage 1 -
2. Erläuterungen zur Einnahmen- und Ausgabenrechnung 

über die einzelnen Einnahmen sowie Ausgaben 
für das Geschäftsjahr 2012 einschließlich eines Vorjahresvergleiches - Anlage 2 -

3. Bestandsentwicklung der liquiden Mittel im Geschäftsjahr 2012
einschließlich eines Vorjahresvergleiches - Anlage 3 -

4. Aktualisierter Haushaltsplan für das Jahr 2013 sowie 
Haushalt und Planung für das Jahr 2014 
als Grundlage für die Beschlussfassung über den Haushalt 2013 
und Kammerbeitrag 2014 einschließlich der Vorjahreswerte - Anlage 4 -

II. Ausbildungsumlage
1. Einnahmen- und Ausgabenrechnung

der Umlage zur Finanzierung der anwaltsbezogenen Referendar-
ausbildung für das Geschäftsjahr 2012 einschließlich eines Vorjahres-
vergleiches - Anlage 5 -

2. Erläuterungen zur Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Umlage zur 
Finanzierung der anwaltsbezogenen Referendarausbildung für das 
Geschäftsjahr 2012 einschließlich eines Vorjahresvergleiches - Anlage 6 -

3. Bestandsentwicklung der liquiden Mittel der Ausbildungsumlage
im Geschäftsjahr 2012 einschließlich eines Vorjahresvergleiches - Anlage 7 -

4. Haushalt und Planung der Ausbildungsumlage für das 
Geschäftsjahr 2013 einschließlich eines Vorjahresvergleiches - Anlage 8 -

•

Anmerkungen
I. Zum Kammervermögen

1. Sie finden in Anlage 3 eine Darstellung der Bestandsentwicklung der liquiden Mittel, um
den Finanzstatus über Anlage 1 und 2 hinaus transparent werden zu lassen.

2. Die Hanseatische Rechtsanwaltskammer hat gemäß § 98 Abs. 2 BRAO die Kosten 
des Anwaltsgerichts zu tragen. Diese betrugen im Berichtsjahr 2012 insgesamt 
Euro 36.441,96 (Vorjahr: Euro 31.605,79), davon für Personalkosten (ohne soziale
Aufwendungen) Euro 19.718,63 (Vorjahr: Euro 18.226,09), Miete Euro 5.563,73 (Vorjahr:
Euro 8.277,80) und allgemeine Bürokosten Euro 11.159,58 (Vorjahr: Euro 5.101,90). Die
allgemeinen Bürokosten waren im Jahr 2012 infolge von dringend notwendigen
Investitionen einmalig deutlich erhöht.

3. In der Kammergeschäftsstelle waren am 31.12.2012 insgesamt 21 (Vorjahr 21)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich der Geschäftsführung) beschäftigt,
davon 10 Teilzeitkräfte. Zwei Mitarbeiterinnen davon waren wie im Vorjahr am
31.12.2012 in Elternzeit.
Beim Anwaltsgericht ist weiterhin eine Mitarbeiterin in Teilzeit beschäftigt.
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4. Der Kammervorstand erhebt nicht von allen Mitgliedern den vollen Kammerbeitrag. 
Nach den Bestimmungen der Beitragsordnung wird der Kammerbeitrag vielmehr in den
dort vorgesehenen Fällen ermäßigt. 
Dadurch ergeben sich gemessen an dem rechnerischen Beitragsaufkommen bei voller
Beitragszahlung durch jedes Kammermitglied die im Folgenden dargestellten
Mindereinnahmen.
Die Beitragsermäßigungen für Berufsanfänger und bei Kammerwechsel nach Hamburg
werden nicht mehr gesondert ausgewiesen.

2011 2012
1. Ermäßigungen in Härtefällen (§ 6 BeitrO) Euro   13.827,00 Euro     13.890,83
2. Beitragserlasse wegen Schwerbehinderung

(§ 3 BeitrO) Euro     6.384,00 Euro       7.754,00
3. Beitragserlasse wegen Ausscheidens 

(§ 4 Ziff. 2 BeitrO) Euro   14.280,00  Euro     17.063,00
4. Beitragserlasse wegen Todes eines 

Mitglieds (§ 6 BeitrO) Euro     1.848,00 Euro       2.088,00
Euro   36.339,00 Euro     40.795,83
============== ==============

Am 31.12.2012 bestanden noch offene Kammerbeitragsforderungen aus dem laufenden
Jahr und den Vorjahren in Höhe von Euro 34.739,50 (Vorjahr: Euro 31.894,50). Im Jahr
2012 konnten Beitragsforderungen aus den Vorjahren in Höhe von Euro 2.821,00 realisiert
werden. Es mussten Forderungen in Höhe von Euro 4.055,83 (Vorjahr: Euro 4.412,00)
wertberichtigt werden. 

5. Die Einnahmen- und Ausgabenrechnung weist für 2012 einen Unterschuss von Euro
93.877,32 aus. In den letzten Geschäftsjahren wurden jeweils folgende Ergebnisse erzielt: 

Geschäftsjahr Jahresergebnis Liquide Mittel
Euro TEUR

2003 +      96.305,85 1.754
2004 -       81.514,62 1.673
2005 +    165.273,12 1.838
2006 +    143.599,09 1.982
2007 +    179.660,48 2.161
2008 +      47.332,49 2.209
2009 -     141.040,92 2.068
2010 -     141.327,49 1.927
2011 -     194.419,36 1.732
2012 -       93.877,82 1.639

Die Höhe der Kammerbeiträge reduzierte sich von Euro 228,00 in 2002 auf Euro 168,00 in
2011. Ab 2012 erfolgte die Erhöhung auf Euro 192,00.

Die Personalkosten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 34 (3,6 %) aufgrund zu-
sätzlicher Kosten für die befristete Einstellung zweier teilzeitbeschäftigter wissenschaftlicher
Mitarbeiterinnnen und allgemeiner Gehaltsanpassungen. 

Für die Vertretung in den Wahlanfechtungsverfahren der Jahre 2007 bis 2011 sind im Jahre
2012 Gesamtkosten von Euro 336,33 entstanden und Erstattungen in Höhe von Euro
1.765,51 erfolgt. In 2011 sind Euro 7.691,83 Gesamtkosten entstanden.
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6. Beitragsverwendung 2012

Der Kammerbeitrag enthält insgesamt Euro 47,50 (Vorjahr: Euro 44,50) durchlaufende
Gelder: 
Für jedes am 1. Januar 2012 zugelassene Mitglied zahlte die Hanseatische Rechtsanwalts-
kammer an die 

2011 2012
Euro Euro

- Bundesrechtsanwaltskammer
-- Beitrag 31,00 33,00
-- Öffentlichkeitsarbeit 2,50 2,50
-- Schlichtungsstelle der

Rechtsanwaltschaft in Berlin   2,00   3,00
35,50 38,50

- Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte   9,00   9,00
44,50 47,50
===== =====

Das sind 24,7 % (Vorjahr: 26,5 %) des Kammerbeitrages.

II. Zur Ausbildungsumlage

Sie finden als Anlagen 5 bis 8 die Abrechnung über die im Jahre 2004 erstmalig für die
anwaltsbezogene Referendarausbildung erhobene Ausbildungs umlage. Sie wurde in 2012
wie im Vorjahr in Höhe von Euro 6,00 (statt der beschlossenen Euro 25,00) pro Mitglied
erhoben. 

Im Berichtsjahr überstiegen die Ausgaben die Einnahmen um Euro 6.751,34.

Die Abwicklung der Zahlungen erfolgt über ein gesondertes Bankkonto und einen
gesonderten Buchungskreislauf.
In die Kammerrechnungslegung gemäß Anlagen 1 bis 4 gehen diese Beträge deswegen nicht
ein.

Für die Ausbildungsumlage bestanden Rückstände in Höhe von Euro 1.315,50 (Vorjahr: 
Euro 1.542,50). Die Realisierungsmöglichkeiten dieser Forderungen sind ungewiss. 
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Prüfung der Rechnungslegung
I. 

Kassenprüfer

A
uf der Kammerversammlung 2011 sind als Kassenprüfer des Vorstandes für vier Jahre die
Rechtsanwälte und Fachanwälte für Steuerrecht Eckhard Wolter und Ulrich Gerken gewählt

worden.

Beide Kollegen haben die Buchhaltungsunterlagen einschließlich der Belege für 2012 geprüft
und keine Beanstandungen erhoben. Sie werden auf der Kammerversammlung über ihre
Feststellungen berichten. 

II.
Wirtschaftsprüfer

Der vom Vorstand beauftragte Wirtschaftsprüfer hat folgende Bescheinigung erteilt:

„Wir haben auftragsgemäß die Einnahmen-/Ausgabenrechnung sowohl des allgemeinen
Kammerhaushaltes als auch der Umlage zur Finanzierung der anwaltsbezogenen
Referendarausbildung - unter Einbeziehung der Buchführung - der Hanseatischen
Rechtsanwaltskammer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 unter
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die Buchführung sowie die Aufstellung der Einnahmen-/Ausgabenrechnungen liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Grundlage für unsere Prüfung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise
sowie die uns erteilten Auskünfte. Diese Unterlagen haben wir auftragsgemäß auf ihre
Ordnungsmäßigkeit beurteilt.

Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Belege, Bücher und
Bestandsnachweise haben wir Beurteilungen so zu planen und durchzuführen, dass ein
hinreichend sicheres Urteil abgegeben werden kann. Im Rahmen der Prüfung werden die
Nachweise für die Angaben in Buchführung und Einnahmen-/Ausgabenrechnungen
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei unserer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse sind die
uns vorgelegten Unterlagen, auf deren Grundlage wir die Einnahmen-/Ausgabenrechnungen
geprüft haben, ordnungsgemäß.“

Hamburg, 18. Februar 2013
Ausborn & Partner

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dirk Stresska
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater
Hamburg, den 27. Februar 2013

Otmar Kury Bernd-Ludwig Holle
Präsident Schatzmeister
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